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Nürtingen, den 30. Juni 2008 
 
 
 
Mandantenbrief Juli 2008 
 
Sehr geehrte Mandanten, 
 
anbei erhalten Sie meinen aktuellen Mandantenbrief. Auf folgende interessante Themen 
möchte ich insbesondere hinweisen: 
 
Einkommensteuer 

· Einzelne Anforderungen an die Bildung einer Ansparrücklage 

· Vergebliche Aufwendungen als Werbungskosten bei Einkünften aus Vermietung und 
Verpachtung 

Lohn- und Gehalt 

· Falsches Kürzel führt zur Unwirksamkeit einer Kündigung 
 

 
Mit freundlichem Grüßen 
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Fälligkeitstermine Steuern/Sozialversicherung Juli und August 2008 
 

S T E U E R A R T F Ä L L I G K E I T 
Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 10.7.20081 11.8.20082 
Umsatzsteuer 10.7.20081 11.8.20083 

14.7.2008 14.8.2008 Ende der Schonfrist  Überweisung4 
obiger Steuerarten 
bei Zahlung durch:  Scheck5 

7.7.2008 8.8.2008 

Gewerbesteuer Entfällt 15.8.20086 
Grundsteuer Entfällt 15.8.20086 
Ende der Schonfrist  Überweisung 
obiger Steuerarten 
bei Zahlung durch:  Scheck 

Entfällt 
 

Entfällt 

18.8.20086 
 

12.8.20085 
Sozialversicherung7 29.7.2008 27.8.2008 

Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag Seit dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf 
entfallende Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten 
Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige 
Finanzamt abzuführen. 

 

1 Für den abgelaufenen Monat; bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
2 Für den abgelaufenen Monat. 
3 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat; bei Vierteljahreszahlern mit 

Dauerfristverlängerung für das vorangegangene Kalendervierteljahr. 
4 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem 

Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, 
Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine 
Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des 
Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

5 Bei Zahlung durch Scheck ist ab dem 1.1.2007 zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks 
beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.  

6 Wo Mariä Himmelfahrt ein Feiertag ist, gilt statt des 15.8. der 18.8.2008. In diesen Fällen ist der 21.8.2008 Ende der 
Schonfrist. 

7 Seit 2006 sind die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des 
laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Ab 1. 
Januar 2008 gilt bei allen Krankenkassen ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis 
spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 25.7. bzw. am 25.8.2008) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt 
werden. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor 
dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag 
oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

 

Einkommensteuer 
Einzelne Anforderungen an die Bildung einer Ansparrücklage 
Kleine und mittlere Betriebe konnten unter weiteren Voraussetzungen eine den Gewinn mindernde 
Rücklage für die künftige Anschaffung von Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens bilden. 
Die Wahl zur Bildung einer Rücklage hatte durch den Ausweis eines entsprechenden Passivpostens 
in der Handels- und Steuerbilanz zu erfolgen. Der Ausweis in den Konten der Buchführung war nicht 
erforderlich. Damit wäre lediglich eine die Ausübung des Wahlrechts vorbereitende Maßnahme 
dokumentiert worden. 
Rücklagen der genannten Art konnten nur für die „voraussichtliche“ Anschaffung von 
Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens gebildet werden. Das Merkmal der Voraussichtlichkeit 
erforderte, dass die Investition im Zeitpunkt der Rücklagenbildung noch durchführbar und objektiv 
möglich war. Die Voraussetzung lag dann nicht mehr vor, wenn die Rücklage nach Ablauf des 
zweijährigen Investitionszeitraums gebildet wurde, ohne dass es tatsächlich zu einer entsprechenden 
Investition kam. Eine Rücklagenbildung wurde auch dann nicht anerkannt, wenn der 
Investitionszeitraum zwar noch nicht abgelaufen war, aber in Anbetracht des bevorstehenden 
Fristablaufs eine Investition nicht mehr durchführbar war. 
Die Voraussetzungen lagen auch dann vor, wenn im Rahmen einer Betriebsaufspaltung das 
Besitzunternehmen die Wirtschaftsgüter dem Betriebsunternehmen zur Nutzung überließ. Dabei kam 



es nicht darauf an, ob die Beteiligung an der Betriebsgesellschaft von den Gesellschaftern des 
Besitzunternehmens unmittelbar oder mittelbar über eine weitere Obergesellschaft gehalten wurde. 
Die vorstehenden Grundsätze ergeben sich aus einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs. Sie sind 
auch nach der Neufassung der gesetzlichen Vorschrift (Investitionsabzugsbetrag) ab dem 
18. August 2007 weiter anzuwenden. 
 
Gewinnzuschlag auch bei unterjähriger Auflösung der Ansparrücklage: 
Eine Ansparrücklage muss am Ende des zweiten Jahres nach dem Jahr der Bildung aufgelöst 
werden, wenn die entsprechenden Wirtschaftsgüter nicht angeschafft worden sind. Außerdem ist ein 
Gewinnzuschlag von 6 % pro Jahr zu versteuern. 
Ein Arzt hatte im Jahr 2000 eine Ansparrücklage gebildet und in der Buchführung für Oktober 2002 
aufgelöst. Einen Gewinnzuschlag erklärte er nur für ein Jahr, weil die Rücklage nicht im gesamten 
Jahr 2002 bestanden habe. 
Dem hat der Bundesfinanzhof widersprochen. Der Gewinnzuschlag kann nicht dadurch vermieden 
werden, dass die Rücklage unterjährig aufgelöst wird. 
Hinweis: Die Ansparrücklage ist durch den Investitionsabzugsbetrag ersetzt worden. Zukünftig ist bei 
Nichtrealisierung der Anschaffungen kein Gewinnzuschlag mehr anzusetzen. Stattdessen ist der 
Abzugsbetrag (im Jahr des erstmaligen Abzugs) rückgängig zu machen und es erfolgt eine 
Verzinsung. 
 

Vergebliche Aufwendungen als Werbungskosten bei Einkünften aus Vermietung und 
Verpachtung 
Unter vergeblichen Werbungskosten sind solche Aufwendungen zu verstehen, die dadurch 
entstanden sind, dass die Anschaffung oder Herstellung eines zur Erzielung von Einkünften aus 
Vermietung und Verpachtung vorgesehenen Objekts geplant, aber nicht verwirklicht worden ist. 
Vergebliche Aufwendungen sind nur dann als Werbungskosten zu berücksichtigen, wenn ein 
ausreichend bestimmter Zusammenhang zu der Einkunftsart Vermietung und Verpachtung besteht. 
Dieser Zusammenhang besteht nach einem Urteil des Finanzgerichts Hamburg nicht, wenn die 
endgültige Entscheidung, Einkünfte erzielen zu wollen, noch nicht getroffen wurde. 
Der Bundesfinanzhof wird sich mit dem Fall beschäftigen müssen. 

 

Lohn und Gehalt 
Falsches Kürzel führt zur Unwirksamkeit einer Kündigung 
Wird ein arbeitsrechtliches Kündigungsschreiben mit dem Zusatz „i. A.“ unterschrieben, ist die 
Kündigung unwirksam, denn es fehlt die erforderliche Schriftform. Dies hat das Landesarbeitsgericht 
Rheinland-Pfalz entschieden. 
Schriftform bedeute, dass die Urkunde von dem Aussteller eigenhändig durch Namensunterzeichnung 
oder mittels notariell beglaubigten Handzeichens unterzeichnet werden muss. 
Beides war im entschiedenen Fall nicht gegeben. Ein Arbeitgeber hatte das Kündigungsschreiben 
weder eigenhändig noch mittels eines notariell beglaubigten Handzeichens unterzeichnet. Statt des 
berechtigten Arbeitgebers hatte die Mitarbeiterin die Kündigung mit „i. A.“ und ihrer Unterschrift 
unterzeichnet. Diese Unterzeichnung wäre nur ausreichend, wenn aus Sicht eines objektiven Dritten 
die Mitarbeiterin als Vertreterin des Arbeitgebers gehandelt hätte. Hierzu hätte gehört, dass die 
Kündigungserklärung der Mitarbeiterin im Namen des Vertretenen, also des Arbeitgebers, abgegeben 
wird. Ein Vertreterhandeln war im vorliegenden Fall aber nicht erkennbar, zumal die Mitarbeiterin nicht 
wie bei einem Vertretungsverhältnis üblich mit dem Zusatz „i. V.“ unterzeichnet hatte, sondern mit dem 
Zusatz „i. A.“. 
Hierdurch sei ausdrücklich auf ein Auftragsverhältnis hingewiesen worden. Bei einem 
Auftragsverhältnis gibt die beauftragte Person keine eigene Willenserklärung im fremden Namen ab 
wie ein Vertreter, sondern überbringt eine fremde Willenserklärung als Erklärungsbote. Dies führe 
dazu, dass das gesetzliche Schriftformerfordernis von vornherein nicht erfüllt werden kann. 
Unterzeichner und erklärender Berechtigter fallen auseinander. Es fehlt an der eigenhändigen 
Unterschrift des Berechtigten. 

Übermittelte Lohnsteuerbescheinigung kann nicht geändert werden 
Wurden die Daten für eine Lohnsteuerbescheinigung an das Finanzamt übermittelt, kann der 
Arbeitnehmer eine nachträgliche Berichtigung der Lohnsteuerbescheinigung nicht mehr verlangen. Zu 
diesem Ergebnis kommt der Bundesfinanzhof. 



Einer Arbeitnehmerin war eine Abfindung i. H. v. 150.000 DM netto zugesagt worden. Die Berechnung 
des auf diese Abfindung entfallenden Lohnsteuerbetrags hielt die Arbeitnehmerin für falsch. Im 
Rahmen der Veranlagung ergab sich eine weit höhere Steuerbelastung. Ursache hierfür waren 
laufende Einkünfte aus einer weiteren Arbeitnehmertätigkeit im Kalenderjahr der Abfindungszahlung. 
Sie verklagte daraufhin den Arbeitgeber beim Finanzgericht auf Neuberechnung der Abfindung und 
Ausstellung einer geänderten Lohnsteuerbescheinigung. 
Das Gericht wies dies mit der Begründung zurück, dass Finanzgerichte für Streitigkeiten zwischen 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber nicht zuständig sind. Diese Aufgabe kommt den Arbeitsgerichten zu. 

Bei Barlohnumwandlung von Urlaubsgeld in Warengutschein kein Steuerrabatt 
Arbeitgeber und Betriebsrat hatten vereinbart, dass das tarifvertraglich zustehende Urlaubsgeld von 
den Arbeitnehmern ganz oder teilweise als Warengutschrift in Anspruch genommen werden konnte. 
Hatte sich ein Arbeitnehmer dafür entschieden, erhielt er anstelle des Geldbetrags eine 
Warengutschrift über diesen Betrag. Eine Barauszahlung war dann nicht mehr möglich. 
Der Bundesfinanzhof bestätigte die Auffassung des Finanzamts, das das in Form einer 
Warengutschrift zugewandte Urlaubsgeld als Barlohn und nicht als Sachlohn behandelt hatte. Die 
Steuerbefreiung (Rabattfreibetrag von 1.080 EUR pro Jahr) kann nur gewährt werden, wenn der 
Arbeitnehmer Sachbezüge erhält. Hat der Arbeitnehmer einen auf Geld gerichteten Anspruch und 
verwendet er diesen zum Erwerb von Ware, ist dies Barlohn. 
 

Umsatzsteuer 
Zeitpunkt der Vorsteuerberichtigung bei Rechnungsberichtigung wegen unberechtigt 
ausgewiesener Umsatzsteuer bedeutsam 
Wird in einer Rechnung Umsatzsteuer unberechtigt ausgewiesen, schuldet der Rechnungsaussteller 
diese Umsatzsteuer. Der Rechnungsempfänger kann diese Vorsteuer jedoch nicht abziehen. Falls der 
Empfänger doch Vorsteuer abgezogen hat, wirkt eine Korrektur der fehlerhaften Rechnung in einem 
späteren Veranlagungszeitraum auf das Jahr der Leistung und Abrechnung zurück. 
In dem vom Bundesfinanzhof entschiedenen Fall hatte ein Unternehmer im Rahmen einer 
Geschäftsveräußerung im Ganzen mit Umsatzsteuer abgerechnet und das Finanzamt dem Erwerber 
zunächst den Vorsteuerabzug gewährt. Erst später stellte sich heraus, dass dieser Vorgang nicht 
steuerbar und damit ein Vorsteuerabzug nicht möglich war. Das Finanzamt forderte die Vorsteuern 
von dem Rechnungsempfänger zu einem späteren Zeitpunkt, nämlich nach Rechnungsberichtigung 
durch den Veräußerer, zurück. Dies hat das Gericht verneint. 
Dieser Frage kommt unter Berücksichtigung der Verjährungsvorschriften besondere Bedeutung zu. Ist 
für den Veranlagungszeitraum des fehlerhaften Vorsteuerabzugs Festsetzungsverjährung eingetreten, 
hat eine spätere Korrektur der Rechnung durch den Rechnungsaussteller insoweit keine Auswirkung. 


